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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage

Federführend:
Fachbereich zentrale Dienste und 
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-35-ZDFi-2020-434
öffentlich
22.09.2020
Yvonne Otte 

2. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Neverin

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin Entscheidung

Sachverhalt:
Bei der überörtlichen Rechnungsprüfung wurden Fehler bezüglich der Direktvergaben aufgezeigt. Um 
diese Fehler zu vermeiden, aber trotzdem handlungsfähig zu sein, wurde die Änderung der 
Hauptsatzung von der Rechtsaufsicht vorgeschlagen. 

Mitwirkungsverbot: (bitte löschen, wenn nicht benötigt)

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Neverin beschließt in ihrer heutigen Sitzung die 2. Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Neverin in der vorliegenden Fassung.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja
X Nein

Anlagen:
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2. Änderung der Hauptsatzung für die amtsangehörige Gemeinde Neverin 
 

 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-
V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) zuletzt geändert 
am 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
____________ und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende Änderung der 
Hauptsatzung erlassen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung 

 
§ 7 wird wie folgt neu gefasst: 

§ 7 
Bürgermeister/ Stellvertreter 

 

(1) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der folgenden Wertgrenzen: 
 

1. über Verträge, die auf einmalige Leistungen von 5000 € gerichtet sind sowie bei wiederkehrenden 
Leistungen von 400 € pro Monat 

2. über überplanmäßige Ausgaben bis zu 10 % der betreffenden Haushaltsstelle, jedoch nicht mehr 
als 500 € sowie bei außerplanmäßigen Ausgaben von 500 € je Ausgabenfall 

3. bei Veräußerungen oder Belastung von Grundstücken von 500 €, bei Hingabe von Darlehen 
die innerhalb eines Haushaltsjahres zurückgezahlt werden von 10.000 € sowie bei Aufnahme 
von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes von 50.000 € 

 

(2) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne des Abs. 1 zu unterrichten. 
 

(3) Verpflichtungserklärungen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 2.500 € bzw. von 400 € pro 
Monat bei wiederkehrenden Verpflichtungen können vom Bürgermeister allein bzw. durch eine 
oder einen von ihm beauftragten Bediensteten des Amtes in einfacher Schriftform ausgefertigt 
werden. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 2.500 €. 

 

(4) Der Bürgermeister entscheidet über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen 
oder ähnliche Zuwendungen unter 100 Euro.  

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die 2. Änderung der Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Neverin, _____________ 
 
 
 
 
 
 
Nico Klose 
Bürgermeister  
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